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Verteiler 
 
 
 
Die printmªssige Verteilung des ĂBehelfs Sachbereich Lageñ ist Sache der zuständigen Stellen und 
erfolgt grundsätzlich gemäss spezifischem Verteiler der einzelnen Partnerorganisationen sowie der 
Verwaltungsinstanzen der Kantone. 
Dabei wird der nachstehende Verteilstandard empfohlen*. 
 
Persönliche Exemplare 
 
­  Lehrpersonal im Sachbereich Lage des Schweizerischen Polizeiinstituts* 
­  Lehrpersonal im Sachbereich Lage des Schweizerischen Feuerwehrverbands* 
­  Lehrpersonal im Sachbereich Lage des sanitätsdienstlichen Rettungswesens* 
­  Lehrpersonal im Sachbereich Lage des Zivilschutzes* 
­  Lehrpersonal im Nachrichtendienst der Armee* 
­  Chefs Lage von Polizeiführungsorganen* 
­  Chefs Lage von Feuerwehrführungsorganen* 
­  Chefs Lage von Führungsorganen* 
­  Chefs Lage von Zivilschutzkommandos* (wenn nicht als Chef Lage eines Führungsorgans tätig) 
 
 
Kommandoexemplare 
 
­  Polizeikommandostellen der Kantone (3*) 
­  zuständige Stellen für das Feuerwehrwesen der Kantone (3*) 
­  zuständige Stellen für das sanitätsdienstliche Rettungswesen der Kantone (3*) 
­  Einsatzleitstellen der Polizeikorps, der Berufs- und Stützpunktfeuerwehren sowie der sanitäts-

dienstlichen Rettungsorganisationen - Alarm-, Einsatz- und Notrufzentralen (2*) 
­  Kantonale Führungsorgane (3*) 
­  Führungsorgane von Bezirken (2*), Regionen (2*) oder Gemeinden / Städten (1*) 
­  Stäbe der grossen Verbände der Armee (2*) 
 
 
Verwaltungsexemplare 
 
­  zuständige Verwaltungsbereiche für den Bevölkerungsschutz der Kantone (3*) 
­  zuständige Verwaltungsbereiche für das Polizeiwesen der Kantone (2*) 
­  zuständige Verwaltungsbereiche für das Feuerwehrwesen der Kantone (2*) 
­  zuständige Verwaltungsbereiche für das sanitätsdienstliche Rettungs- und Gesundheitswesen der 

Kantone (2*) 
­  zuständige Verwaltungsbereiche für den Zivilschutz der Kantone (2*) 
­  Militärbehörden der Kantone (2*) 
­  Kern- und Krisenstab des Sicherheitsausschusses des Bundesrates (5) 
­  Nationale Alarmzentrale (5) 
­  Stäbe, Gruppen und Bundesämter des VBS (3*) 
­  Militärischer Nachrichtendienst (2) 
­  Grenzwachtkorps (2) 
­  Bundeskanzlei (2) 
­  VBS Dok D (2) 
 
­  Schweizerisches Polizeiinstitut 
­  Feuerwehrkoordination Schweiz 
­  Interverband für das Rettungswesen 
­  Bundesamt für Bevölkerungsschutz (150) 
 
­  Eidgenössisches Ausbildungszentrum (100) 
­  Kantonale Zivilschutzausbildungszentren (10*) 
­  Kdo HKA 
­  Kdo MFS ETH 
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Vorwort 
 
 
 
Der ĂBehelf Sachbereich Lageñ / BELA ist ein koordiniertes Verbundprodukt der zivilen Partner im 
Rahmen der Leitideen zum kooperativen Bevölkerungsschutz. 
Der ĂSachbereich Lageñ ist - neben weiteren Sachbereichen wie Information, Telematik, ABC-Schutz 
und logistische Koordination - ein Tªtigkeitsfeld der ĂF¿hrungsunterstützungñ. 
 
Ziel des vorliegenden Behelfs ist die Sicherstellung der Kompatibilität im Sachbereich Lage, insbe-
sondere im Einsatz zwischen den zivilen Partnern ... 
·  Polizei 
·  Feuerwehr 
·  Sanitätsdienstliche Rettungsdienste 
·  Gesundheitswesen 
·  Kommunaldienste 
·  Technische Betriebe 
·  Zivilschutz 
·  Verwaltung der Stufen Kanton, Bezirk, Region, Gemeinde (mit Schnittstellen zum Bund) 
·  Führungsorgane der Stufen Kanton, Bezirk, Region, Gemeinde (mit Schnittstellen zum Bund) 
 
Der ĂBehelf Sachbereich Lageñ soll primªr Minimalstandards aufzeigen, welche die Basis zur organi-
sations- wie kantonsspezifischen Ausgestaltung des Sachbereichs Lage bilden. 
Dabei liegen dem Sachbereich Lage die Verhältnisse der normalen Lage, also die Abläufe zur Bewäl-
tigung von Alltagsereignissen (begrenzte Ereignisse wie Grossereignisse) durch die Ersteinsatzmittel 
(Polizei, Feuerwehr, sanitätsdienstlicher Rettungsdienst) zugrunde. 
Auf diesen - durch die Partnerorganisationen Polizei, Feuerwehr und Gesundheitswesen eingebrach-
ten - Basisabläufen beruhen nun die weiteren Ausführungen dieses Behelfs, wenn bei besonderen 
und/oder ausserordentlichen Lagen Kommunaldienste, Technische Betriebe, Zivilschutz, Verwaltung, 
Führungsorgane, Betriebsereignisdienste, Spezialisten, Bundesstellen, ja gar Grenzwachtkorps oder 
Armee lagebedingt in die Lage- bzw. Ereignisbewältigung zu integrieren sind. 
 
 
 
Der vorliegende ĂBehelf Sachbereich Lageñ gliedert sich in die drei Kernbereiche ... 
·  Meccano, 

Kapitel 1 bis 3, enthaltend Leitideen, Zusammenhänge, Abläufe, Tätigkeiten und Produkte 
·  Ausbildung, 

Kapitel 4, enthaltend Ausbildungshinweise, Ausbildungsmittel und Internetlinks 
·  Führung, 

Kapitel 5, enthaltend Hilfen für die Führung im Sachbereich Lage 
 
Das Kapitel 1.7 ĂSachbereich Lageñ beinhaltet die grundsªtzlich neutral gehaltenen Leitideen und 
Prozesse für den Sachbereich Lage. Dieses Kapitel stellt die Kerngrundlage für die fachspezifischen 
Aussagen dieses Behelfs dar und orientiert sich zudem an adäquaten Aussagen der Armee in deren 
Nachrichtendienstunterlagen. 
 
 
 
Der ĂBehelf Sachbereich Lageñ und die dazu gehºrenden Beilagen werden in Kursen, insbesondere 
durch folgende Kursanbieter verwendet ... 
·  Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
·  Ausbildungsanbieter zur Schulung von Verwaltungsinstanzen und Führungsorganen 
·  Armee 
 
Die im BELA sowie in den Präsentationshilfen BELA FOLIO verwendeten Fotos und ClipArts dürfen 
nur für Ausbildungszwecke von Partnerorganisationen im Bevölkerungsschutz eingesetzt, keinesfalls 
aber kommerziell oder wettbewerblich verwendet werden. 
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Allfällige Revisionsbemerkungen für künftige Optimierungsschritte können an folgende Adresse ge-
richtet werden: 
 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz 
Koordinationsstelle für den Sachbereich Lage 
Monbijoustrasse 51A 
3003 Bern 
Fax  031 322 47 84 
 
 
 
 
Der Dank zur Realisierung der Erstausgabe (1/2001) dieses Behelfs geht an das Erarbeitungsteam, 
welches sich wie folgt zusammensetzte ... 
·  Partner Polizei, 

Kurskommando und Klassenlehrer des Schweizerischen Polizeiinstitutes 
für Nachrichtendienstkurse der Polizei 

·  Partner Feuerwehr, 
Kurskommando und Klassenlehrer des Schweizerischen Feuerwehrverbandes 
für den Instruktorenkurs III 

·  Partner Gesundheitswesen, 
Sachbearbeiter des Koordinierten Sanitätsdienstes sowie Vertreter von Sanitätsrettungsdiensten 

·  Partner Zivilschutz, 
Klassenlehrer des Bundesamtes für Zivilschutz 
für Nachrichtendienstkurse des Zivilschutzes und zugunsten von Führungsorganen 

·  Partner kantonale Führungsorgane, 
Vertreter von Kantonalen Führungsstäben 

·  Koordinationsstelle Stufe Bund, 
Generalsekretariat VBS - Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
Sachbearbeiter Nationale Sicherheitskooperation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgabe:  BELA / Viertausgabe / Januar 2010 
Herausgeber: Arbeitsgruppe Behelf Sachbereich Lage (ABELA 2001) /  

Partnerverbund Bevölkerungsschutz 
Redaktion:  Bundesamt für Bevölkerungsschutz / 3003 Bern 
Druck:  Bundesamt für Bauten und Logistik / 3000 Bern 
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Meccano 
 
 
 

1 Die Basis zum Lageverbund 

1.1 Lagen 
(Normale Lage / Besondere Lage / Ausserordentliche Lage) 

Um angemessen auf Bedrohungen und Gefahren reagieren zu können, ist 
es sinnvoll, sie nach Zeit, Eintretenswahrscheinlichkeit und dem für die Be-
wältigung erforderlichen Aufwand zu gliedern. 
 
Einst geschah dies mit den Begriffen ... 
·  ordentliche Lage 

(Normalität) 
·  Krise 

(Störereignis mit beachtlichem strategischem Gefahren- bzw. Schaden-
potential, das mit den herkömmlichen Problemlösungstechniken nicht 
bewältigt werden kann) 

·  ausserordentliche Lage 
(Situation, die für eine grosse Zahl von Einwohnern eines Gebietes als 
bedrohlich erlebt wird, den normalen Lebensgang massiv stört oder ver-
unmöglicht und daher Notrecht legitimieren kann) 

 
Auch heute braucht es das Differenzieren von Lagen. Allerdings hat sich der 
Hintergrund grundlegend gewandelt. Mit dem Wegfall der grossräumigen mi-
litärischen Bedrohung in Europa und der Zunahme punktueller, vielfach 
nichtmilitärischer Bedrohungen und Gefahren ist die Wahrscheinlichkeit des 
Eintritts der ausserordentlichen Lage weit gesunken. 
An Stelle der ausserordentlichen hat die so genannte besondere Lage an 
Bedeutung gewonnen. Es handelt sich dabei um eine Situation, in der ge-
wisse Aufgaben mit den ordentlichen Abläufen nicht mehr bewältigt werden 
können. Im Unterschied zur ausserordentlichen Lage ist aber die Tätigkeit 
der Behörden nur sektoriell betroffen. Typisch ist der Bedarf nach rascher 
Konzentration der Mittel und Straffung der Verfahren. 
 
Aktuell werden deshalb zur Einordnung von Bedrohungen und Gefährdun-
gen sowie der geeigneten Mittel(kombinationen) und Vorgehensweisen zu 
deren Bewältigung die Begriffe ... 
·  Normale Lage 
·  Besondere Lage 

und 
·  Ausserordentliche Lage 
verwendet. 
Die Strukturen, die für die normale Lage (also für das Alltagsgeschehen) 
bestehen, werden solange wie möglich beibehalten. 
Eine Lage gibt kurz ausgedrückt die lageorientierte Situation der Lebens-
grundlage und der Verfahrensweise zur Aufgabenbewältigung wieder. 
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Grobcharakteristik der einzelnen Lagekategorien 
 
 

Normale Lage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Besondere Lage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ausserordentliche Lage 

 
 
 
 
 
 
 
 

Primär Einsätze von 
Ersteinsatzmitteln 

Eingespielte 
Alltagsautomatismen 

Wirken im Verbund 
von Frontkräften 

Konzentration 
der Mittel 

Straffung 
der Verfahren 

Modulare Erweiterung 
der Alltagsnormen 

Vielfach Führung 
durch Bund 

Kompatibilität 
durch Minimalstandards 

Meist Verbund 
Zivil - Armee 

Meist politische 
Führung notwendig 

Politische Führung 
zwingend 
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In der normalen Lage, also bei Alltagsereignissen, liegt die Führung des 
Einsatzes in der Regel bei der Einsatzleitung von Polizei oder Feuerwehr. 
Bei einem Grossereignis obliegt die Führung einer Gesamteinsatzleitung 
der beteiligten Partnerorganisationen unter Einbezug von Fachberatern, 
sprich Spezialisten. 
Wenn mehrere Partnerorganisationen, etwa zur Bewältigung einer Katastro-
phe oder Notlage, während längerer Zeit im Einsatz stehen, übernimmt ein 
politisch legitimiertes Führungsorgan die Koordination und Führung 
gemäss rechtlich definiertem Kompetenzrahmen. 
 
Führung und Führungsunterstützung, und somit auch die Tätigkeiten im 
Sachbereich Lage, sind stets lage- bzw. ereignisabhängig. 
 
Besonders gefordert werden Führung und Führungsunterstützung durch 
A-, B- oder C-Ereignisse. 
 
A-Ereignis = Ereignis mit Freisetzung von radioaktiven Stoffen oder radio-
aktiver Strahlung, dessen Auswirkungen durch die direkt Betroffenen nicht 
bewältigt werden können. 
B-Ereignis = Ereignis mit tatsächlicher oder vermeintlicher Freisetzung von 
gentechnisch veränderten oder pathogenen Organismen, dessen Auswir-
kungen durch die direkt Betroffenen nicht bewältigt werden können. 
C-Ereignis = Ereignis mit Freisetzung von toxischen oder umweltgefähr-
denden Stoffen einschliesslich Öl, dessen Auswirkungen durch die direkt 
Betroffenen nicht bewältigt werden können. 
 
 
 
Die Lage ist und bleibt letztlich ... 
·  die Drehscheibe im Führungsprozess 
·  der Mittelpunkt der Ereignisbewältigung 
·  die Vernetzung von Lageelementen 
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Differenzierung der einzelnen Lagekategorien 
 
Kriterien Normale Lage Besondere Lage Ausserordentliche Lage 

 

Definition gemäss 
Begriffsverzeichnis 
Leitbild Bevölkerungsschutz 

Situation, in der ordentliche Abläufe zur Bewälti-
gung der anstehenden Aufgaben ausreichen. 

Situation, in der gewisse Aufgaben mit den orden-
tlichen Abläufen nicht mehr bewältigt werden kön-
nen. 
Im Unterschied zur Ăausserordentlichen Lageñ ist 
aber die Tätigkeit der Behörden nur sektoriell be-
troffen. 
Typisch ist der Bedarf nach rascher Konzentration 
der Mittel und Straffung der Verfahren. 

Situation, in der in zahlreichen Bereichen und 
Sektoren die ordentlichen Abläufe nicht genügen, 
um die anstehenden Aufgaben zu bewältigen, 
beispielsweise bei Katastrophen und Notlagen, 
die das ganze Land schwer in Mitleidenschaft zie-
hen, oder bei bewaffneten Konflikten. 

Lagecharakteristik ·  zeitlich, räumlich und thematisch begrenzt 
·  betrifft bzw. tangiert nur einen kleinen Teil 

der Bevölkerung 
·  keine oder nur kurze Chaosphase 
·  kann mit den ordentlichen Mitteln, meist mit 

den Ersteinsatzmitteln, bewältigt werden 

·  Bewältigung kann Tage bis Wochen dauern 
·  führt zur spürbaren Beeinträchtigung der Le-

bensgrundlagen der betroffenen Bevölkerung 
·  meist ausgeprägte Chaosphase 
·  es können mehrere Gemeinden bzw. eine 

Region betroffen sein 
·  kann mit den ordentlichen Mitteln nicht allein 

bewältigt werden 

·  Bewältigung kann Wochen bis Monate dau-
ern 

·  führt zur nachhaltigen Beeinträchtigung der 
Lebensgrundlagen der betroffenen Bevölke-
rung 

·  lange wie komplexe Chaosphase 
·  interkantonale, nationale oder gar internatio-

nale Hilfe ist notwendig 

Beispiele 
von Lagen 

·  Brand eines Objektes 
·  Verkehrsunfall / Massenkarambolage 
·  Explosionsunglück 
·  Chemiehavarie 
·  Trinkwasserverunreinigung 
·  Energieausfall 
·  Demonstration 
·  Kapitalverbrechen 

·  Altstadtflächenbrand 
·  Eisenbahnunglück 
·  Flugzeugabsturz 
·  Chemiestörfall mit Freisetzung von Schad-

stoffwolke 
·  Energieblackout 
·  Dürre / Sturm / Hochwasser / Lawinen 
·  Migrationswelle 
·  Demonstrationswelle mit Gewaltextremismus 

·  Erdbeben 
·  Kernkraftwerkstörfall mit Freisetzung von 

Radioaktivität / Radioaktive Verstrahlungsla-
ge 

·  Ausfall von Kommunikations- und Informatik-
netzwerken 

·  Epidemien / Tierseuchen 
·  Gewalt unterhalb der Kriegsschwelle 
·  Terror (ABC-Terror) 
·  Bewaffneter Konflikt 

Beispiele 
von Ereignissen 

·  TELA-Brand in Niederbipp 
·  Altstadtbrand in Bern 
·  Bahnunfall in Däniken 
·  Eisenbahnunglück in Zürich-Affoltern 
·  Eisenbahnunglück in Lausanne 
·  Explosionsunglück in Bern 

·  Altstadtbrand in Lissabon / Portugal 
·  Eisenbahnunglück in Eschede / Deutschland 
·  Feuerwerkslagerbrand in Enschede / 

Niederlande 
·  Chemikalienlagerbrand in Schweizerhalle 
·  Hochwasserlage im Kanton Uri / Wallis / 

Graubünden 
·  Sturmauswirkungen Lothar in der Schweiz 

·  Seebeben mit Tsunamis / Südasien 
·  Erdbeben in Kobe / Japan 
·  Unwetter- und Hochwasserlage Schweiz 
·  Kernkraftwerkstörfall in Tschernobyl / 

ehemalige Sowjetunion 
·  Terroranschlag World Trade Center in New 

York / USA 
·  Terroranschläge auf öffentliche Verkehrssys-

teme in Madrid und London / Spanien, GB 

Beispiele 
von Führungskompetenzen 

·  Feuerwehroffizier 
·  Einsatzleiter der Polizei 
·  Notfallarzt 
·  Betriebs- oder Werkleiter 

·  Feuerwehrkommandant (Pikett-Of) 
·  Polizeikommandant (Stv oder Pikett-Of) 
·  Chef sanitätsdienstlicher Raum 
·  Chef GFO / Chef RFO 
·  Chef KFO 

·  vom Kanton bezeichnete Führungskraft 
·  Chef KFO 
·  vom Bund bezeichnete Führungsinstanz 
·  permanenter Krisen- und Koordinationsstab 

Bund (Sicherheitsausschuss Bundesrat) 

Zuständigkeiten ·  Ersteinsatzmittel ·  Ersteinsatzmittel und weitere Einsatzmittel 
·  Führungsorgan der Stufe Gemeinde / Region 

und/oder Kanton 

·  Mittel des Bundes 
·  Führungsorgan Stufe Kanton 
·  Bund bzw. Führungsorgan Stufe Bund 



Behelf Sachbereich Lage 

12/166  BELA 

1.2 Krisenräume 

Der Begriff Krise stammt vom griechischen Krisis ab, was so viel wie ge-
störte Normalität bedeutet. 
Jede Lage beinhaltet auch eine räumliche Dimension, wobei stets zu diffe-
renzieren ist zwischen ... 
·  räumlichen Auswirkungen 

wie beispielsweise Einzelobjekt, Objektgruppe, Zone, Achse; Unfallort, 
Schadenraum, Katastrophenraum; Demonstrationszone und andere 

·  Einsatzraum 
wie beispielsweise Schadenplatz, Abschnittsraum; Schadenraum; 
Sicherheits-, Sperr- und/oder Verkehrsumleitungszone; Chemiewehrzo-
ne, Interventionsraum; Grenzraum; Evakuationszone, Räumungszone; 
Hospitalisationsdispositiv und andere 

·  Einrichtungen 
wie beispielsweise polizeiliche, feuerwehrtechnische und/oder sanitäts-
dienstliche Einrichtungen; Kontrollstellen; Führungsstellen und andere 

 
Die Raumgliederung wie die Einrichtungen eines Krisenraums tangieren 
natürlich immer auch den Sachbereich Lage. 
Denn in jeder Einrichtung eines Krisenraums finden entsprechende Lage-
verarbeitungsprozesse statt bzw. wird ein einzelnes, spezifisches Lage-
segment bewirtschaftet. 
Im Lageverbund werden diese aufgabenbereichs- und/oder sachbereichs-
bezogenen Lagesegmente zum Gesamtlagebild zusammengeführt. 
 



Behelf Sachbereich Lage 

BELA  13/166 

1.2.1 Generelle Einrichtungen in Krisenräumen 

Einrichtung Umschreibung 

 
Abgabestelle 
 
Abgastel 

Stelle zur vorübergehenden 
Abgabe von Versorgungsgü-
tern. 
Beispielsweise: Trinkwasser-
abgabestelle (Twas 
Abgastel), Verpflegungsab-
gabestelle (Vpf Abgastel), 
Betriebsstoffabgabestelle 
(Betrst Abgastel), Sanitätsma-
terialabgabestelle (San Mat 
Abgastel) und andere mehr. 

Abschnitt 
 
Absch 

Räumlicher oder thematischer 
Verantwortungsbereich. 
Beispielsweise: Abschnitt Po-
lizei, Feuerwehr, Sanität und 
andere mehr. 

Absperrung 
 
Absp 

Den Zugang zu einem um-
schriebenen Gebiet (mit poli-
zeilichen Mitteln) verunmögli-
chen. 

Absperrung 
Sicherheitszone 
 
Absp Si Zo 
 
bislang auch 
Sicherheitsring 

Dient der Abriegelung eines 
Schadenraumgebiets, in dem 
spezielle Sicherheitsnormen 
berücksichtigt werden müs-
sen. 
Wird grundsätzlich durch die 
Feuerwehr oder die Polizei 
erstellt. 
Begrenzt die Sicherheitszone 
(enthält Chemiewehrzone). 

Absperrung 
Sperrzone 
 
Absp Sp Zo 
 
bislang auch 
Innerer Absperrring 

Dient der Abriegelung des 
Schadenraums für Unbefugte. 
Er kann für Berechtigte nur an 
Pforten kontrolliert überschrit-
ten werden. 
Wird grundsätzlich durch die 
Feuerwehr erstellt. 
Begrenzt die Sperrzone. 

Absperrung 
Verkehrsumleitungs- 
zone 
 
Absp Vrk Umltg Zo 
 
bislang auch 
Äusserer Absperrring 

Dient der grossräumigen Ver-
kehrsumleitung mit dem 
Zweck, den Schadenraum/ 
Krisenraum von unnötigem 
Verkehr freizuhalten und das 
Einweisen der Einsatzmittel 
zu erleichtern. 
Kann für Berechtigte an den 
Pforten der Einfallachsen 
passiert werden. 
Wird grundsätzlich durch die  
Polizei erstellt. 
Begrenzt die Verkehrsumlei-
tungszone. 

Angehörigen- 
sammelstelle 
 
Angehö Sst 

Stelle zur vorübergehenden 
Betreuung von zum Schaden-
raum angereister Angehöriger 
von Betroffenen. 

Beobachtungsposten 
 
Beob Po 

Stelle zur Feststellung von 
Personen und ihren Verhal-
tensweisen bzw. von  Verän-
derungen an einem Objekt 
und/oder in einem Raum, al-
lenfalls mittels optischer wie 
akustischer und/oder anderer 
Sensoren. 

Betreuungsstelle 
 
Betreu Stel 

Stelle zur vorübergehenden  
oder längeren Betreuung von 
Betroffenen wie Evakuierten, 
Obdachlosen und/oder allfäl-
ligen Passanten bzw. Passa-
gieren. 

 

Defusingstelle 
 
Defusing Stel 

Stelle zur vorübergehenden 
psychologischen Betreuung 
von Betroffenen, Angehörigen 
und/oder Einsatzkräften zur 
Nachbearbeitung psychotrau-
matischer Einsatzerlebnisse. 

Deponie 
 
Dep 

Stelle zur vorübergehenden 
Lagerung von Entsorgungs-
gütern. 
Beispielsweise: Autowracks, 
Hausrat, Schlamm, kontami-
niertes Material und anderes 
mehr. 

Einsatzachse 
 
Ei Achse 

Prioritär offenzuhaltende bzw. 
zu öffnende Achse für die 
Wahrung der Bewegungsfrei-
heit im Schadenraum/Krisen-
raum. 

Einsatzraum 
 
Ei Rm 

Räumlicher Verantwortungs-
bereich. 
Kann in einzelne Abschnitte 
unterteilt sein. 

Entstrahlungs- und 
Entgiftungsplatz 
(AC-
Dekontaminations-
stelle) 
 
Entstr Pl / Entgi Pl 
(AC-Deko Stel) 

Dekontaminationsstelle zur 
Entfernung von Schadstoffen 
beim Verlassen der Sicher-
heitszone (Chemiewehrzone) 
von Personen, Material, Ge-
räten und Fahrzeugen. 

Fahrzeugplatz 
 
Fz Pl 

Abstellzone für Fahrzeuge. 
Beispielsweise: Parkplatz, 
Dispositionsplatz, Güterum-
schlagplatz, Fahrzeugsam-
melplatz, Fahrzeugpool. 

Helikopterlandeplatz 
 
Helipl 

Abstellzone für Helikopter. 
Beispielsweise: Helibasis, 
Verladestelle für Lufttranspor-
te. 

Informationsstelle 
 
Info Stel 

Personell bestückte oder mit 
einem Medium versehene 
vorübergehende Stelle zur 
Sicherstellung lokaler Infor-
mation. 
Dient als Informationsquelle 
(Infos / Verhaltensanweisun-
gen), insbesondere für vom 
Ereignis Betroffene bzw. auch 
für zurückkehrende Anwohner 
mit Wohnsitz im Schaden-
raum/Krisenraum. 
Dient allenfalls auch als Mel-
desammelstelle (Schaden-
meldungen / Hilfebegehren) 
für vom Ereignis Betroffene. 

Informationszentrum 
 
Info Zen 

Ist Medienzentrum und Koor-
dinationsstelle für Informati-
onspostendispositiv. 
Dient für Medienkonferenzen. 
Dient allenfalls auch als Aus-
kunftszentrum (Sorgentelefon 
/ Hotline / Support). 

Kadaversammelstelle 
 
Kadaver Sst 

Stelle zur vorübergehenden 
Deponie von Tierkadavern. 

Kommandoposten 
für Einsatzmittel und 
Führungsorgane 
 
KP 

Feste, improvisierte oder mo-
bile Einrichtung, die der Füh-
rung günstige Bedingungen 
für die Auftragserfüllung 
schafft. 
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Einrichtung Umschreibung 

 
KP R / KP F 
EZ / EL 
KP ZFO 

Je nach Ereignis und Situati-
on können die Führungsein-
richtungen zentral oder de-
zentral sein. 
In der Regel wird unterteilt: 
·  in einen KP (für all jene 

Führungstätigkeiten, die 
nicht zwingend vor Ort 
erledigt werden müssen) 
= KP Rück (R), Einsatz-
zentrale (EZ) oder Basis 
(Führung der rückwärti-
gen Dienste und/oder 
Reserven im Sinne der 
Einsatzunterstützung) 

·  in einen vorgeschobe-
nen KP (von wo aus die 
direkte Beeinflussung 
des Einsatzes ermöglicht 
oder erleichtert wird) 
= KP Front (F) oder Ein-
satzleitung (EL) 
(Führung der Einsatzmit-
tel vor Ort) 

Neben Kommandoposten für 
Einsatzmittel gibt es auch 
solche für zivile Führungsor-
gane (ZFO). Also = KP ZFO. 

Kontrollstelle 
 
Kontr Stel 

Stelle zur Kontrolle der 
Zutrittsberechtigung oder der 
Passierbarkeit. 
Beispielsweise: Eintrittskon-
trolle, Personen- bzw. Sicher-
heitskontrolle, Verkehrskon-
trolle und andere mehr. 

Kontrollzentrum 
 
Kontr Zen 

Ist Koordinationsstelle für 
Kontrollpostendispositiv. 

Materialdepot 
 
Mat Dep 

Stelle zur vorübergehenden 
Lagerung und/oder Poolbil-
dung von Einsatzmaterial. 

Medientreffpunkt 
 
Medien Tpt 
 
auch Mediensammel-
stelle 

Definierter Fixpunkt für Medi-
en vor Ort. 
Dient der Live-Information 
sowie als Ausgangspunkt für 
Medienführungen in den 
Schadenraum. 

Obdachlosen- 
sammelstelle 
 
Obdachlosen Sst 

Analog Betreuungsstelle. 

Pforte 
 
Pfo 

Personell besetzte Zutritts- 
bzw. Austrittsmöglichkeit im 
Rahmen von Absperrungen 
und/oder Absperrringen. 

Rettungsachse 
 
Rttg Achse 

Für sanitätsdienstliche Trans-
porte reservierte Achse, wel-
che das friktionslose bzw. 
rasche Verlassen des Scha-
denraums ermöglicht. 

Sammelplatz 
 
Sapl 

Einrückstelle für die Angehö-
rigen von Einsatzmitteln im 
Schadenraum. 

Sammelstelle 
(Unverletzte) 
 
Sst 
(Unvltz) 

Stelle zur vorübergehenden 
Aufnahme von offensichtlich 
Unverletzten oder ambulant 
Behandelten. 
Schnittstelle zwischen Ret-
tung und Betreuung. 
Registration von Betroffenen 
durch Pol (mittels PPE). 

 

 
Sanitätshilfsstelle 
 
San Hist 

Stelle zur vorübergehenden 
ärztlichen Erstversorgung und 
Erstellung der Transportfä-
higkeit zur Überführung in 
den Hospitalisationsraum. 
Gliedert sich meist in Triage-, 
Behandlungs- und Lager- so-
wie Verladeraum. 
Registration von Patienten 
durch San (mittels PLS-PPE). 

Sanitätsumladestelle 
 
San Uldst 

Stelle zum Umladen von Pa-
tienten bei der Überbrückung 
von Hindernissen im Trans-
portraum bzw. beim Wechsel 
des Transportmittels. 

Schadenplatz- 
kommando 
 
Schadenplkdo 

Führungsstelle auf einem 
Schadenplatz bzw. in einem 
Abschnitt. 
Ist eine gegenüber einem KP 
Front bzw. einer Einsatzlei-
tung untergeordnete Füh-
rungsstelle. 

Sicherheitszone 
(Chemiewehrzone) 
 
Si Zo 
(CW Zo) 
 
auch Sicherheitszone 
bei der Polizei * 

Besonders abgesperrtes Ge-
biet des Schadenraums. Nur 
für Einsatzkräfte in angepass-
ter Schutzausrüstung (wie 
Atemschutz, Schutzkleidung, 
Vollschutz). Enthält nur eine 
Pforte. Wird von der Feuer-
wehr (* Polizei) erstellt. 

Sperrzone 
 
Sp Zo 

In dieser Zone befinden sich 
die Einsatzorganisationen, die 
Einsatzleitung und die San 
Hist. Wird von der Feuerwehr 
oder Polizei erstellt. 

Spital 
 
Spit 

Behandlungs-, Pflege- und/ 
oder Rekonvaleszenzstätte 
für nicht ambulant behandel-
bare Patienten. 

Streugutsammelstelle 
(Fundgutsammelstelle) 
 
Streugut Sst 
(Fundgut Sst) 

Stelle zur vorübergehenden 
Aufnahme von aufgefunde-
nen Effekten, Kleidern und 
Gepäckstücken. 

Telematikzentrum/ 
Funkzentrale 
 
Tm Zen/Fk Zen 

Feste, improvisierte oder mo-
bile Einrichtung, die für die 
Führung der Kommunikation 
und Datenverarbeitung die 
technischen Voraussetzun-
gen beinhaltet. 

Totensammelstelle 
(Leichensammelstelle) 
 
TSst 
(Leichen Sst) 

Stelle zur vorübergehenden 
Aufnahme geborgener Lei-
chen und/oder Leichenteile. 
Kann auch als Identifikations-
stelle vor Ort dienen. 

Treffpunkt 
 
Tpt 

Definierter Fixpunkt. 
Dient den Einsatzmitteln als 
Kontakt- und Einweisstelle. 

Verkehrsumleitungs-
zone 
 
Vrk Umltg Zo 
 
auch nur Vrk Umltg Zo 
Segmente 

Vor dieser Zone wird der Ver-
kehr umgeleitet. In der Zone 
sind auch Warteräume von 
Stützpunkten und weiteren 
Organisationen möglich. Wird 
grundsätzlich von der Polizei 
erstellt. 

Verletztennest 
 
Vln 

Erste Sammelstelle für Pati-
enten auf einem Schaden-
platz. 
Dient zur Optimierung der 
ersten Hilfe. 

Warteraum 
 
Warterm 

Vom Schadenraum abgesetz-
ter Raum. 
Dient den zur Hilfeleistung 
eintreffenden Einsatzmitteln 
als Bereitschaftsraum. 
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1.2.2 Interventionsraum 
(im Rahmen eines polizeispezifischen Ordnungsdiensteinsatzes) 

Zu einem spezifischen Dispositiv im Rahmen des Polizeieinsatzspektrums 
kann es bei Ordnungsdiensteinsätzen kommen. 
Beim Ordnungsdienst geht es um die Gewährleistung und/oder Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei Menschenansammlun-
gen mit anlassbezogen organisierten und geführten Polizeikräften. 
Dabei wird zwischen friedlichem und unfriedlichem Ordnungsdienst diffe-
renziert. 
Friedlicher Ordnungsdienst konzentriert sich auf die Unterstützung der 
Durchführung einer Veranstaltung, der daran Teilnehmenden und sie Besu-
chenden, sorgt für einen reibungslosen Ablauf (samt An- und Wegmarsch) 
sowie für die rasche Hilfe bei Unglücksfällen oder die rasche Intervention bei 
kleineren Störungen. 
Unfriedlicher Ordnungsdienst konzentriert sich bei mutmasslichen oder 
tatsächlichen Ausschreitungen auf deren Verhinderung oder Begrenzung, 
auf die Vermeidung von Verletzungen und/oder Sachbeschädigungen, auf 
die vorläufige Festnahme von Delinquenten wie von Anführern und in flag-
ranti ertappten Straftätern sowie gegebenenfalls auf die Auflösung der Men-
schenansammlungen. 
Das Dispositiv enthält dabei meist klar definierte Sperrzonen und/oder 
sensitive Objekte, welche durch die Polizeikräfte abzuriegeln bzw. zu hal-
ten sowie erlaubte Versammlungszonen oder Umzugsrouten, welche von 
den Menschenansammlungen nicht zu verlassen sind. 
Der Interventionsraum wird also gleichzeitig durch statische Dispositiv- 
elemente sowie durch dynamische Faktoren geprägt. 
 
Meist dienen mobile Einrichtungen dazu, polizeispezifische Tätigkeiten vor 
Ort, insbesondere im Rahmen des Ordnungsdienstes wie etwa ... 
·  Abriegeln, Absperren, Bewachen, Beweismittelschutz, Umleiten 
·  Anhalten, Befragen, Beobachten, Durchsuchen, Ermitteln, Evakuieren, 

Festnehmen, Identifizieren, Kontrollieren, Observieren, Retten, Schützen, 
Überwachen, Verhaften 

sicherzustellen. 
 
Die Dispositiventwicklung führt gerade bei Ordnungsdiensteinsätzen zur 
Verschmelzung von verkehrs-, sicherheits- und/oder kriminalpolizeili-
chen Bereichen bzw. Raumgliederungselementen und Einrichtungen. 
Oder sie erfolgt im Rahmen optimierter Polizeikorps auf der Basis der für die 
Grundversorgung neu strukturierten Polizeikräfte (durch Verschmelzung 
bzw. Zusammenführung von Sicherheits- und Kriminalpolizei und einer ei-
genständigen Verkehrspolizei). 
 
Beispielsweise bei einer bewilligten Grossdemonstration, entsteht das Ein-
satzdispositiv der Polizei durch die Raumgliederung, gestützt auf An-
marschwege, Besammlungsraum, Demonstrationsroute, Schlusskundge-
bungsraum und Abwanderungswege der Demonstration. 
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Dabei sind vorerst einmal Einrichtungen ... 
·  der Verkehrspolizei zur Sicherung der Versammlungszonen, der Stre-

ckensicherung, des Objektschutzes und der grossräumigen Verkehrs-
umleitung 

·  aber auch Einrichtungen der Kriminalpolizei für eine optimale Observati-
on und, wenn benötigt, für eine friktionsarme Festnahmeorganisation 

aufzubauen. 
 
Daneben gilt es Raumgliederungselemente wie ... 
·  Objektschutzzonen, weitere potentielle Einsatzräume, Bereitschaftsräu-

me, Annäherungsachsen sowie eine geeignete Parallelroute während 
des Demonstrationszuges für die Ordnungsdienstkräfte durch die Sicher-
heitspolizei 

zu definieren. 
 
Zudem kommen allenfalls Einrichtungen von Partnerorganisationen wie des 
sanitätsdienstlichen Rettungsdienstes, der Kommunaldienste, der Feuer-
wehr oder gar der unterstützenden Armee. 
 



Behelf Sachbereich Lage 

BELA  17/166 

Dispositiv und mögliche Einrichtungen in einem Interventionsraum 
(im Rahmen eines polizeispezifischen Ereignisses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel = Bewilligte Grossdemonstration im Schlusskundgebungsraum / Eskalation gewalttätiger Ausschreitungen

Demonstrationsroute

Schlusskundgebungsraum

Parallelroute Ordnungsdienst

Abmarschweg

Straftäter /  Störer

Straftäter /  Störer

GFO

i

P

EZ

KAPO

EL
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1.2.3 Schadengebiet / Schadenplatz 
(im Rahmen eines feuerwehrspezifischen Ereignisses) 

Die Schadenraumorganisation bei Alltagsereignissen und Grossereignis-
sen bildet die Basis zur modularen Weiterentwicklung dieser Normdispositi-
ve, beispielsweise zu einem Katastrophenraumdispositiv hin. 
Denn das Grossereignis ist aus der Optik der Feuerwehr ja ein örtlich be-
grenztes Schadenereignis, welches das Zusammenwirken mehrerer Part-
nerorganisationen mit Unterstützung von aussen erforderlich macht. 
 
Die wesentlichen Raumgliederungselemente eines Schadengebiets/ 
Schadenplatzes, hier Schadenraum genannt, sind die Standorte der Ein-
richtungen, die Absperrungen und die Zufahrten. 
 
Die Absperrung Sperrzone wird in der Regel durch die Feuerwehr (ansons-
ten Polizei) erstellt. 
Die Sperrzone bietet Raum für ungehindertes Arbeiten der Einsatzmittel, 
beinhaltet die Einsatzleitung und die Sanitätshilfsstelle (inklusive Ambulanz-
sammelplatz und/oder Helikopterlandeplatz) und soll Unberechtigte fernhal-
ten. 
Die Absperrung muss grosszügig angelegt werden. Eine nachträgliche Er-
weiterung ist nur schwer realisierbar. Die natürlichen und baulichen Gege-
benheiten sind beim Aufbau mitzuberücksichtigen. 
Welche Einrichtungen eines Schadenraums in der Sperrzone zu plazieren 
sind, ist letztlich abhängig von der Lage, den Einsatzablaufbedürfnissen und 
den örtlichen Verhältnissen. 
 
Die Absperrung Verkehrsumleitungszone dient vor allem zur Umleitung 
des Verkehrs und wird in der Regel von der Polizei erstellt und überwacht. 
Die Zugangsachsen für die Einsatzmittel sind zu bezeichnen und die ent-
sprechenden Absperrposten bei den Pforten der Absperrringe mit einer 
Verbindung zum KP Front (sprich Einsatzleitung) auszurüsten. 
Die Verkehrsumleitungszone kann auch nur aus Segmenten (nicht also als 
Rundumzone) - den Pforten der Sperrzone vorgelagert - bestehen. 
 
Aus führungstechnischen Gründen ist nur ein Warteraum für Einsatzkräfte 
zu betreiben. Der Warteraum (vorgelagert oder in der Verkehrsumleitungs-
zone) muss genügend gross sein und mit einem Minimum an Personal be-
trieben werden können. 
 
Führungsmässig steht bei dieser Ereignisform vor allem das Zusammenspiel 
zwischen einem KP Front (sprich Einsatzleitung) und dem KP Rück 
(sprich Einrichtungen der Basis wie Einsatzzentrale einer KAPO oder 
Kommandostelle eines Feuerwehrmagazins und andere mehr) im Vorder-
grund. 
Dabei erbringen die rückwärtigen Elemente die von der Einsatzleitung ge-
forderte Einsatzunterstützung. 
Die Einsatzzentralen der Kantonspolizeikorps nehmen heute in diesem 
Rahmen primär eine wesentliche Drehscheibenfunktion wahr, sind sie 
doch meist die zentrale Plattform im Kanton für Notrufentgegennahme, Auf-
gebot von Einsatzmitteln und elektronisch gestützte Lageverarbeitung. 
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Dispositiv und mögliche Einrichtungen in einem Schadengebiet / auf einem Schadenplatz 
(im Rahmen eines feuerwehrspezifischen Ereignisses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innerer Absperrring = Absperrung Sperrzone 
Äusserer Absperrring = Absperrung Verkehrsumleitungszone 

Beispiel = Schadenraum eines Grossereignisses / Grossbrand 

EL

i

S

EZ

KAPO

M

Ereignis

A

Äusserer Absperrring

Innerer Absperrring

Warteraum

Verkehrsumleitungszone

Sperrzone
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1.2.4 Einsatzraum bei einem punktuellen Katastrophenereignis 

Die Dispositiventwicklung bei einer punktuellen Katastrophe - wie bei ei-
nem Flugzeugabsturz, einem Eisenbahnunglück oder einer Chemiehavarie 
mit nachhaltigen Auswirkungen auf die Bevölkerung und deren Le-
bensgrundlagen, insbesondere in Ballungszentren - ist die konsequente 
modulare Erweiterung der Schadenraumorganisation eines Alltagsereig- 
nisses bzw. eines Grossereignisses. 
Da das Grossereignis auch Vorstufe zur Katastrophe sein kann, ist es zwin-
gend notwendig, dass die Mechanismen zur Bewältigung eines Grossereig- 
nisses analog auch im Katastrophenfall zum Tragen kommen. 
Oft befindet man sich bei derartigen Ereignissen bezüglich ihrer Zuordnung 
zur Kategorie ĂGrossereignisseñ oder zur Kategorie ĂKatastrophenñ auch im 
Zwist. 
Von der Systematik her umgibt wiederum eine Absperrung die Verkehrs-
umleitungszone, während eine weitere Absperrung (security-periphery) 
die Sperrzone begrenzt. 
Bei Ereignissen, deren Bewältigung besondere Sicherheitsvorkehrungen 
erfordern wie Ereignisse mit chemischen oder radioaktiven Stoffen, wird um 
den Ereignisort herum eine hermetische Absperrung (safety-periphery) er-
richtet, welche die Sicherheitszone umgibt, nur eine Pforte besitzt und nur 
unter lageangepasster Schutzvorkehrungen betreten bzw. verlassen wer-
den darf. 
Bei einer Chemiehavarie (Chemieereignis) organisiert sich die Chemiewehr 
(C-Wehr) in der Sicherheitszone (nur für Chemiewehrfahrzeuge) und bildet 
dort darin zusätzlich die Chemiewehrzone (keine Einsatzfahrzeuge). 
 
Vom führungstechnischen Grundsatz - von jeder Einrichtungsart nur ein Ele-
ment im Dispositiv zu betreiben (also nur eine Sanitätshilfsstelle, nur eine 
Verpflegungsstelle usw.) - kann hier abgewichen werden. 
Die Art und Anzahl der Einrichtungen im Katastrophenraum ist abhängig 
von den örtlichen Gegebenheiten, dem Einsatzdispositiv (sprich Abschnitts-
bildung) sowie den effektiv vor Ort zur Verfügung stehenden Einsatzmitteln. 
Bei der Dimension und Komplexität - insbesondere bei Sekundärfolgen (et-
wa die Freisetzung einer Schadstoffwolke im Bereich von Siedlungsgebie-
ten) - eines solchen Ereignisses kann neben ereignisbezogenen Spezialis-
ten und Verwaltungsinstanzen auch ein Führungsorgan (oder Teile da-
von) zwecks Einsatzunterstützung in den Führungsprozess eingebunden 
werden. 
Je nach kantonalen Verhältnissen kann dies ein Kernstab eines kantonalen 
Führungsorgans (KFO) bis hin zu einem Gemeindeführungsorgan sein. 
Die Gesamteinsatzleitung bleibt aber bei einer der in die Ereignisbewälti-
gung integrierten Partnerorganisationen, nämlich konkret bei der Polizei 
oder Feuerwehr. 
Die führungsmässige Stellung von Führungsorganen im Rahmen punktu-
eller Katastrophenereignisse ist aber, dies sei hier explizit festgehalten, ge-
samtschweizerisch betrachtet doch gering. Vielfach geht es bei solchen La-
gen auch nur darum, einen Verteter der Exekutive bzw. des legitimierten 
Führungsorgans in die Einsatzleitung, zwecks Vertretung der politischen 
Komponente, einzubinden. 
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Dispositiv und mögliche Einrichtungen in einem Einsatzraum bei einem punktuellen Katastrophenereignis 
(modulare Erweiterung der Schadenraumorganisation eines Grossereignisses) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sicherheitsring = Absperrung Sicherheitszone 
Innerer Absperrring = Absperrung Sperrzone 
Äusserer Absperrring = Absperrung Verkehrsumleitungszone 

Beispiel = Räumlich begrenztes Katastrophenereignis / Explosion mit freigesetzten Stoffen    bei C-Ereignis organisiert sich Chemiewehr in der Sicherheitszone
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1.2.5 Einsatzraum bei einem flächendeckenden Katastrophenereignis 

Die Dispositiventwicklung bei einer flächendeckenden Katastrophe - wie 
bei einem Unwetter, einem Erdbeben oder als Spezialfall, einer Verstrah-
lungslage - ist insofern anders, als sich das räumliche Absperrprinzip nicht in 
gleicher Weise umsetzen lässt wie dies vom Alltagsereignis, über das 
Grossereignis bis hin zur punktuellen Katastrophe der Fall ist. 
Wo zweckmässig und sinnvoll, werden die Standards (Mechanismen, 
Raumgliederung, Einrichtungen) zur Bewältigung punktueller Ereignisse auf 
die Verhältnisse flächendeckender Ereignisse transferiert. 
 
Da bei Unwetter und Erdbeben meist eine Region, ja allenfalls ein Kanton 
oder gar ein Landesteil betroffen sind, kommen gerade hier - in Ergänzung 
zu den Mitteln der Verwaltung - nun auch Führungsorgane auf kommuna-
ler, städtischer, regionaler und/oder kantonaler Ebene zum Einsatz. 
Die Ereignisbewältigung in solchen Lagen absorbiert stets mehrere Part-
nerorganisationen, vielfach in Ablösungen, über eine längere Zeit. 
In diesem Umfeld übernehmen Führungsorgane Koordination und vielfach 
die Einsatzführung. 
Die Partnerorganisationen sind im Führungsorgan vertreten. 
Die Kompetenzabgrenzung zwischen Einsatzleitung(en) und Führungsor-
gan(en) muss klar geregelt sein. 
 
Von der Raumgliederung her finden wir nun vor ... 
·  Hauptschadengebiete 
·  Einzelschadenplätze 
·  nur aus der Luft zugängliche Schadenräume 
·  vereinzelt abgesperrte Schadenräume 
 
Die Art und Anzahl der Einrichtungen im Katastrophenraum richtet sich 
nach Lage und Einsatzbedürfnissen. 
 
Führungsmässig steht bei dieser Ereignisform vor allem das Zusammenspiel 
zwischen den einzelnen Schadenplatzkommandos und dem entsprechend 
zuständigen Führungsorgan bzw. zwischen den kommunalen/regionalen 
Führungsorganen und dem kantonalen Führungsorgan (sprich KFS bzw. 
KFO) im Vordergrund. 
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Dispositiv und mögliche Einrichtungen in einem Einsatzraum bei einem flächendeckenden Katastrophenereignis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beispiel = Räumlich nicht überschaubares Katastrophenereignis / Unwetterauswirkungen


